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• 1953 Europäische Konferenz der 

Verkehrminister (ECMT)

• Einsetzung einer Expertengruppe

• Identifikation ähnlicher Schiffskapazitäten

• großer Unterschied in den Dimensionen

• 300, 600, 1000, 1200 bis 1500 und 2000 Tonnen

historische Entwicklung
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historische Entwicklung

• 1954 Empfehlung der Europäische Konferenz 

der Verkehrminister (ECMT)

• 5 Klassen von I (300 to) V (2000 to)

• Grundlage: Dimensionen der 5 Standard-

Schiffstypen

• Definition des Modernisierungsstandards für 

Wasserstraßen internationalen Rangs durch den 

Standardschiffstyp des Rhein-Herne Kanals

(80m x 9,50m x 2,50m – Klasse IV)

• Schubverbände sind nicht berücksichtigt



• 1961 Empfehlung der Europäische Konferenz 

der Verkehrminister (ECMT)

• Erweiterung des Systems um Klasse VI

(3000 to und mehr)

• Dimensionen dieser Klasse wurden nicht definiert

• Schubeinheiten wurden mit 70m x 9,50m limitiert

(Europa I Barge)

• Studien über einen Bargentyp der Dimension 75m 

x 11,40m wurden erwähnt.

• Standardisierung der Schubschifffahrt wurde für 

unmöglich gehalten.

historische Entwicklung
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historische Entwicklung
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• UNECE (bis 1960)

• Studie über Probleme der Erstellung eines 

einheitlichen Systems europäischer 

Binnenwasserstraßen internationaler Bedeutung 

• Klassifikation orientiert sich an Ladekapazität

• Einteilung in 6 Klassen

• keine Berücksichtigung der Schiffsdimensionen



historische Entwicklung
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Stand 1961
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• Entwicklungen 1961-1990

• Bargentypen 

Europa II (76,50m x 11,40m x 2,80m)

Europa IIa (76,50m x 11,40m x 3,90m)

• Standardisierung nach Einheiten mit 2, 4, und 6 

Bargen

• Steigende Tendenz zum Einsatz von 

Schubverbänden mit 2 oder 4 Bargen

• Dimensionen der Schiffe der Klasse V haben sich 

stark geändert (Länge bis zu 110m, Abladetiefe 

bis zu 4,00m)



historische Entwicklung
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• Entwicklungen 1961-1990

• Neue Schiffstypen für den Containertransport und 

für die Fluss-See-Schifffahrt

• lichte Höhe unter Brücken weicht stark von den 

Empfehlungen ab

• Entwicklung der Flotten führte zur Modifikation der 

existierenden Standards

• wiederum unterschiedliche Standards je nach 

Land



historische Entwicklung
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• Vorschlag PIANC 1990



AGN
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• European Agreement on Main Inland 

Waterways of International Importance (AGN)
Genf, 19. Januar 1996

• Definition eines „network of inland waterways of 

international importance“ (E waterway network)

• E 80 : Wasserstraße Donau

• Annex III definiert die minimalen Ausbauziele

• Vertragsparteien werden angeregt zur:

• Erstellung von nationalen Aktionsplänen

• bilateralen und/oder multilateralen 

Übereinkunft zur Elimination von 

Bottlenecks 
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• CD/SES 53/33

12. April 1995

1. Kelheim-Regensburg V“b“

2. Regensburg-Wien VI“b“

3. Wien-Belgrad VI“c“

4. Belgrad-Sulina VII



AGN
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• Annex III (Auszug (a))

i. Wasserstraßenklassen werden durch die 

horizontalen Abmessungen (standardisierte 

Längen und Breiten) festgelegt

ii. E Waterways haben die Anforderungen der 

Klasse IV zu erfüllen (80,0m x 9,5m x 2,5m).

Unterschreiten der Abladetiefe von 2,5m ist nur 

bei bestehenden Wasserstraßen und nur im 

Ausnahmefall akzeptabel.

gleiches gilt für das Unterschreiten der minimalen 

Durchfahrtshöhe unter Brücken (5,25m)
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AGN

• Annex III (Auszug (a))

ix. Einheitliche Klassen, Abladetiefen und Höhen 

unter Brücken sollen entweder für den gesamten 

Verlauf oder zumindest abschnittsweise gesichert 

sein.

x. Die größte Abladetiefe (4,50m) und eine minimale 

lichte Durchfahrtshöhe unter Brücken von 9,10m 

soll an allen Stellen des Netzwerks mit direkter 

Anbindung zu Küstenstrecken gesichert sein.



AGN
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• Annex III (Auszug (a))

v. Bei der Modernisierung existierender 

Wasserstraßen sollen Schiffe und Konvois 

größerer Dimensionen immer berücksichtigt 

werden.

viii. Wasserstraßen mit veränderlichen 

Wasserständen sollen die empfohlene Abladetiefe 

(2,50m) an durchschnittlich 240 Tagen (60%) im 

Jahr erreichen oder überschreiten.

Die lichte Durchfahrtshöhe unter Brücken soll bei 

höchstem schiffbaren Wasserstand gesichert 

sein.



AGN

• Annex III (Auszug (a))

viii. Fußnote:  

Für oberstromige Abschnitte natürlicher Flüsse, 

die aufgrund starker Abhängigkeit von der 

Wetterlage durch häufig veränderliche 

Wasserstände charakterisiert sind, wird 

empfohlen, mindestens durchschnittlich 300 Tage 

anzusetzen.
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Systemskizze

Abladetiefe
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min. 2,50m
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Zusammenfassung

• AGN in 8 von 10 Donaustaaten ratifiziert

• Abladetiefe

• Mindestvorgaben für die Vertikalachse 

(Abladetiefe und lichte Höhe unter Brücken)

• indirekte Angaben betreffs Fahrrinnenbreiten

• keine Angabe betreffs Kurvenradius



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Dipl.-Ing. Horst Schindler

Rat für Angelegenheiten der Instandhaltung der Fahrrinne

Sekretariat der Donaukommission

schindler.horst@gmail.com
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